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IHK Zertifikatslehrgang

EnergieManager

Die Fachkraft für effiziente Energietechnik und 
betriebliches Energiemanagement

EnergieManager (IHK) und 
europäisches Qualifizierungskonzept European EnergyManager

Vorwort:

Die Leistungsbilanz in den Unternehmen quer über alle Branchen, Größen und Eigentumsformen wird zunehmend in allen EU-Mitgliedsstaaten von der Senkung der Energieverbräuche, dem Einsatz von Effizienztechnologien und der Anwendung eines professionellen Energiemanagements bestimmt. Diese Schlüsselprozesse werden entscheidend von qualifizierten Experten gesteuert und im Auftrag des Managements gestaltet.

Mit dem europäischen Trainingsprogramm werden Mitarbeiter, die als Energieverantwortliche im Unternehmen fungieren, zur Fachkraft für effiziente  Energietechnik und betriebliches Energiemanagement qualifiziert.

Durch die Teilnahme an der berufsbegleitenden Qualifizierung erwirbt der Teilnehmer alle relevanten Kompetenzen, um das Energiemanagement in seiner Firma technisch zu optimieren und wirtschaftlich zu managen.

Ziele des Lehrganges:

Die zentralen Ziele des Lehrganges sind:

· fundierte Ausbildung der Teilnehmer in allen technischen Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauches in den Unternehmen

· Vermittlung der Kenntnisse zur Optimierung des Energieeinkaufes sowie zur Nutzung der Chancen des Energie- und Emissionshandels

· Aufbau notwendiger Managementkompetenzen: Energiedatenmanagement, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Verkauf und Projektmanagement

· Ausarbeitung eines Einsparprojektes während der Lehrgangslaufzeit (Projektarbeit), dadurch direkter Erfolgsnachweis (Reduzierung der Energiekosten des Unternehmens und schneller Return on Invest)

· Vernetzung der Trainingsteilnehmer über ein elektronisches Forum zur Sicherung der kontinuierlichen Energieoptimierung in den Unternehmen und zum Erfahrungsaustausch.

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte von Unternehmen, die folgende Funktionen ausüben:

· Betriebsleiter, Produktionsleiter

· Energiebeauftragte/Energiemanager

· Umweltschutzbeauftragte

· Prozess-Ingenieure, Betriebstechniker

· Facility Manager

· Energiedienstleister u.s.w

Lehrgangsablauf und methodische Hauptelemente:

Der Lehrgang erstreckt sich über einen Zeitraum von gut acht Monaten. Die Präsenzseminare dauern ein bis zwei Tage, umfassen eins bis zwei Seminarmodule und finden überwiegend freitags und samstags statt. Der zeitliche Abstand zwischen den Seminaren beträgt durchschnittlich zwei bis drei Wochen. Durch dieses Intervallprinzip wird eine zu große zeitliche Belastung der Teilnehmer vermieden (die Abwesenheitszeiten im Unternehmen halten sich in Grenzen). Ein weiterer Vorteil dieses Vorgehens ist, dass das erworbene Wissen sofort in der Praxis  angewendet werden kann und damit die Umsetzung sehr schnell in Gang kommt. 

Nach den Seminaren findet der schriftliche Abschlusstest statt. Meist startet die Projektarbeit nach der Präsenzphase. Nach ca. fünf Monaten startet die Projektarbeit mit einem vom Teilnehmer ausgesuchten Thema/Problem aus seinem Unternehmen. Die Projektarbeit erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. drei Monaten und wird vom Teilnehmer direkt vor Ort im Unternehmen realisiert. Bei offenen Fragen und Problemen, die während der Projektarbeit auftreten, wird der Teilnehmer über ein Tutor-System unterstützt.

Endpunkt des Lehrganges stellt die Präsentation der Projektarbeiten durch die Teilnehmer dar, die von einem unabhängigen Gremium bewertet wird und in die Gesamtbewertung einfließt.

Seminarmodule

	Basiswissen
	Ustd.

	Energetische Grundlagen
	4

	Mess-, Steuer, Regelungstechnik
	4

	Energiewirtschaft
	

	Energieeinkauf  und -recht, Energiehandel, Emissionshandel
	8

	Energiedatenmanagement
	

	Datenerfassung und -auswertung
	4

	SW-basiertes Energiecontrolling
	4

	Prozessmanagement/Lastmanagement
	4

	Gebäude
	

	Energetische Bewertung von Nichtwohn-Gebäuden nach DIN 18599
	6

	Energetische Bewertung von Nichtwohn-Gebäuden nach DIN 18599
	6

	Bauphysik / Gebäudewärmebedarf
	8

	Energiebewusstes Bauen/Sanieren
	8

	Baukonstruktion, Erfassung der Gebäudehülle
	6

	Erstellung Gebäudeenergieausweis 
	4

	Projektmanagement & Wirtschaftlichkeit
	

	Contracting / Projektmanagement
	4

	Wirtschaftlichkeitsberechnung
	8

	Klimatisierung
	

	Lüftungs- und Klimatechnik
	6

	Lüftungs- und Klimatechnik
	6

	Kältetechnik
	8

	Kraft-Wärme-Kopplung
	

	BHKW / Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
	8

	Wärmetechnik
	

	Heizungstechnik
	8

	Prozesswärme
	8

	Energie aus Biomasse
	8

	Elektrische Anwendungen
	

	Elektrische Antriebe
	4

	Beleuchtung
	8

	Druckluft
	8

	Solartechnik
	

	Solarthermie
	8

	Photovoltaik
	4

	Summe Präsens
	162

	Summe der Selbstlerneinheiten
	80

	Gesamt
	242


Veranstalter:
Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und 

Papenburg

Lehrgangsentgelt:
2.100,00 Euro incl. Unterrichtsmaterial, Zugang E-Forum

Förderung:
IWiN (Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen)


Näheres unter: www.iwin-niedersachsen.de oder


über die Regionale Anlaufstelle

Adolf Groen (c/o IHK Emden)


Tel. (0 49 21) 89 01 -68


Fax (0 49 21) 89 01 -92 68

E-Mail: adolf.groen@emden.ihk.de


Bildungsprämie

Info unter www.bildungsprämie.info

Ansprechpartnerin: Hrund Eysteinsdottier

VHS Leer, Tel. 0491 – 92992-21

Lehrgangsbeginn: 
24. September 2010

freitags ab 15.00 Uhr bis max. 18.15 Uhr (4 Ustd)


dienstags ab 18.00 Uhr bis max. 21.15 Uhr (4 Ustd)

Ort: 
Emden

Umfang:
- 162 Unterrichtsstunden zzgl. 80 Unterrichtstunden


   Selbstlernen über das E-Forum


- Test

Ansprechpartnerin:
Susanne Stomberg

Telefon: 04921 8901-21


Fax: 04921 8901-9221


Email: susanne.stomberg@emden.ihk.de

Anmeldung                    (Anmeldeschluss: 31.08.2010)

zum Zertifikatslehrgang EnergieManager IHK 2010

Hiermit melde ich mich zum oben genannten Lehrgang an.

Persönliche Daten

Vorname, Name:
___________________________________________________

Anschrift:

___________________________________________________

Geburtsdatum:
__________

Geburtsort:
________________________

Tel. privat:

___________________________________________________
Email privat:

___________________________________________________
Firma:


___________________________________________________
Anschrift:

___________________________________________________
Telefon dienstlich:
___________________________________________________
Email dienstlich:
___________________________________________________
( Die Kosten werden von der Firma

( werden von mir übernommen

Meine jetzige Tätigkeit (bitte unbedingt ausfüllen!)

________________________

___________________________________
Ort, Datum




Unterschrift

Allgemeine Teilnahmebedingungen für Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK)

Mit der Anmeldung werden die folgenden "Allgemeinen Teilnahmebedingungen" anerkannt; dies gilt zugleich für etwaige "Besondere Teilnahmebedingungen", die bei bestimmten Veranstaltungen dem Teilnehmer mit der Zulassungsbestätigung bekannt gegeben werden.

1. Anmeldung

Die Anmeldung zu Seminaren und Lehrgängen ist in jedem Fall schriftlich bei der IHK vorzunehmen. Anmeldungen werden regelmäßig in der Reihenfolge ihres postalischen Eingangs bei der IHK berücksichtigt; Besondere Zulassungs- oder Auswahlverfahren für bestimmte Maßnahmen bleiben davon unberührt. Die IHK bestätigt umgehend -schriftlich, mündlich, fernschriftlich oder fernmündlich - die Zulassung. Mit Zugang der Bestätigung kommt der Vertrag zustande. Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, so teilt die IHK dies dem Angemeldeten oder Anmeldenden mit.

2. Zahlungsbedingungen

Sofern keine anderen Zahlungsmodalitäten schriftlich vereinbart werden, ist die Zahlung mit der Zulassung fällig; bei Lehrgängen, die sich über mehrere Semester oder Lehrgangsabschnitte erstrecken, tritt die Fälligkeit zwei Wochen vor der ersten Unterrichtsveranstaltung des jeweiligen Folgeabschnitts ein. Wird in der Rechnung ein anderer Termin genannt, so gilt dieser. Bei verspäteter Zahlung kann die IHK den Teilnehmer von der Teilnahme ausschließen. Die Zahlungen haben unabhängig von den Leistungen Dritter (z. B. des Arbeitsamtes oder des Arbeitgebers) zu erfolgen. Kosten für Lernmittel, Tests und Prüfungen sind in den Seminar- und Lehrgangsentgelten nicht enthalten, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich zugesagt wird.

3. Rücktritt und Kündigung

Bei Seminaren kann der Teilnehmer vom Vertrage zurücktreten, wenn er den Rücktritt unter Einhaltung einer Frist von mindestens vier Werktagen vor Beginn der Veranstaltung schriftlich der IHK mitteilt. Maßgebend ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei der IHK. Bereits gezahlte Entgelte werden in diesem Falle erstattet. Erfolgt der Rücktritt nicht fristgerecht, so ist der Teilnehmer zur Zahlung des vollen Entgelts verpflichtet. Die Stellung von Ersatzteilnehmern ist möglich.

Bei Lehrgängen ist ein Rücktritt durch schriftliche Erklärung bis zu drei Wochen vor Beginn der ersten Unterrichtsveranstaltung möglich. Erfolgt der Rücktritt später, aber noch vor Beginn der Maßnahme, ist eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 10 von Hundert (10 %) des Lehrgangsentgelts, maximal jedoch 150 EURO fällig. Erfolgt nach Beginn der Lehrveranstaltung eine Kündigung durch den Teilnehmer, so ist das volle Entgelt zu zahlen, bei Lehrgängen, für die mehrere Zahlungsabschnitte vorgesehen sind, jedoch nur noch für den jeweils folgenden Zahlungsabschnitt. Die Nichtinanspruchnahme einzelner Unterrichtseinheiten berechtigt nicht zu einer Ermäßigung des Rechnungsbetrages. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. § 627 BGB gilt nicht.

4. Absage von Veranstaltungen

Die IHK hat das Recht, insbesondere bei nicht ausreichenden Anmeldungen, Veranstaltungen abzusagen. Bereits gezahlte Entgelte werden in diesem Falle erstattet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.

5. Wechsel der Dozenten

Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, berechtigen der Wechsel der Dozenten und Verschiebungen im Ablaufplan den Teilnehmer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des Entgelts. Die Möglichkeiten zur Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.

6. Haftung

Die Haftung der IHK, der Eigentümer von Unterrichtsräumen oder der von ihnen beauftragten Personen, für Schäden, insbesondere für solche aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einen vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhalten der IHK oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht.

7. Datenspeicherung

Durch die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten von der IHK gespeichert und an die Dozenten der Veranstaltung weitergegeben werden. Die Daten werden nur für Zwecke der Lehrgangs- und Prüfungsabwicklung sowie für Informationen im Zusammenhang mit beruflicher Bildung verwendet, jedoch nicht in personenbezogener Form veröffentlicht.

8. Nebenabreden

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

9. Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle gegenseitigen Ansprüche ist 26721 Emden. Soweit der Teilnehmer Vollkaufmann ist, ist als Gerichtsstand 26721 Emden vereinbart. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.

Emden, Juni 2002










Industrie- und Handelskammer


für Ostfriesland und Papenburg

















